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RS OGH 1960/5/17 9Os55/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1960

Norm

StVO §15 Abs1

Rechtssatz

Zum Überholen darf wohl entsprechend der Vorschrift des § 15 Abs 1 StPolO auch die linke Seite der Fahrbahn benützt

werden, doch ist die Benützung der linken Fahrbahnhälfte nicht erforderlich, damit überhaupt von einem Überholen

gesprochen werden kann.
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